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Alle Steuerzahler

Steuertermine November 2008

Lohn- und UmsatzsteuerLohn- und Umsatzsteuer

Abgabe spätestens 10.11.2008

Zahlung* spätestens
     - bei Überweisung      13.11.2008
     - bei Scheckzahlung   05.11.2008
     - bei Barzahlung         10.11.2008

* Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird. Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung. Bei Scheck
gilt die Zahlung erst drei Werktage nach Einreichung als
geleistet. Daher muss der Scheck dem Finanzamt
entsprechend früher vorliegen.

Gewerbe- und GrundsteuerGewerbe- und Grundsteuer

Fälligkeitstag	17.11.
   � bei Überweisung      19.11.2008
   � bei Scheckzahlung   12.11.2008
   � bei Barzahlung         17.11.2008

Letzte ˜nderung Lohnsteuerkarte 2008
bis spätestens 01.12.2008

SozialversicherungsbeiträgeSozialversicherungsbeiträge

Fällikeitstag 26.11.2008

Jahressteuergesetz 2009:
Schlupflöcher bei Versicher-
ungen werden gestopft
(Val) In den Entwurf zum Jahressteuergesetz 2009
kommen noch ein paar ˜nderungen, die Auswege vor
der Abgeltungssteuer schließen sollen. Das betrifft
Kapitallebensversicherungen. Sie beinhalten
grundsätzlich das Privileg, dass die angesammelten
Erträge bis zur Fälligkeit oder einer vorherigen
Kündigung vom Fiskus unbelastet und dann in vielen
Fällen auch noch zur Hälfte steuerfrei bleiben. Diese
Vergünstigung soll für zwei derzeit massiv beworbene
Produkte entfallen. Nach dem Gesetzesplan sollen
Sparer der Abgeltungsteuer nicht entgehen, wenn sie ihr
Vermögen unter dem Mantel einer Police etwa im
Ausland weiter laufen lassen.

Bei diesen Modellen bringt der Anleger seine
vorhandenen Wertpapiere als Einmalprämie in die
Versicherung ein und umgeht damit die Abgeltungsteuer
auf Zinsen, Dividenden sowie Verkaufserlöse aus nach
2008 erworbenen Titeln. Damit soll der Zinseszinseffekt
brutto auflaufen und wird erst bei Fälligkeit der Police
erfasst, beim Alter ab 60 und nach zwölfjähriger Laufzeit
nur zur Hälfte mit der individuellen Progression. Das soll
nicht mehr funktionieren; solche Depots im
Versicherungsmantel sollen wie eine herkömmliche
Vermögensverwaltung laufend besteuert werden und
stehen sich dann sogar schlechter als normale
Fondssparverträge.

Den gleichen Einschnitt gibt es für Angebote, die nur ein
minimales Todesfallrisiko absichern, um überhaupt noch
als Lebensversicherung gelten zu können. Hierdurch
kann die Rendite besser ausfallen, da der Anbieter
weniger für den Risikoschutz abzweigen muss. Nun soll
eine gesetzliche Definition vorgeben, was das
Unternehmen an Risiken zumindest abdecken muss.
Werden diese Mindeststandards nicht eingehalten,
fließen dem Versicherten die anfallenden Erträge aus
der Police laufend als steuerpflichtige Einnahmen zu.
Diese geplanten gesetzlichen Einschnitte bedeuten in
der Praxis Folgendes:

- Sofern es sich um eine herkömmliche
Kapitallebensversicherung handelt, ändert sich nichts.
Gleiches gilt für fondsgebundene Lebensversicherungen.

- Handelt es sich hingegen um eine Police mit
minimalem Schutz oder um eine verkappte
Vermögensverwaltung, erfolgt die Besteuerung wie bei
einem normalen Depot. Damit fällt schneller
Abgeltungsteuer an.
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Außergewöhnliche Belastung:
Zahnimplantat statt Zahn-
prothese
(Val) Lässt sich ein gesetzlich Krankenversicherter statt
eines herausnehmbaren Zahnersatzes ein festsitzendes
Zahnimplantat einsetzen, so darf das Finanzamt den als
außergewöhnliche Belastung geltend gemachten Betrag
nicht mit der Begründung streichen, es handele sich
lediglich um eine «kosmetisch höherwertige
Versorgung», nicht um ein «Hilfsmittel im engeren
Sinne», das medizinisch nicht notwendig sei.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte für diese
Argumentation kein Verständnis. Beim Zahnimplantat
handele es sich um eine gängige Variante zur Prothese,
die sowohl die Kau- als regelmäßig auch die
Artikulationsfähigkeit verbessere. Dass die gesetzlichen
Krankenkassen zu Zahnimplantaten nur «normale»
Zuschüsse leisteten, die am herausnehmbaren
Zahnersatz orientiert seien, spiele keine Rolle.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 2 K 5507/04

Wohn-Riester: Neue Spar-
möglichkeiten ab November
2008
(Val) Durch das rückwirkend ab Neujahr 2008 in Kraft
getretene Eigenheimrentengesetz wurde der Kreis der
Anlageprodukte erweitert, die dem Grunde nach
förderfähig sind. So können Darlehens- oder
Bausparverträge sowie die Kombination von Sparvertrag
mit Darlehensoption oder ein Vorfinanzierungsdarlehen
für die Bildung selbstgenutzten Wohneigentums
abgeschlossen werden. Die Zertifizierung derartiger
Verträge und Vertragsmuster kann laut Gesetz
frühestens zum 01.11.2008 erfolgen. Vor diesem Datum
gibt es somit keine begünstigten Anlageverträge.

Solche Produkte werden dann wie die bisherigen
Sparbeiträge gefördert. Nicht begünstigt sind
Finanzierungen von Immobilien, die vor 2008
angeschafft oder hergestellt wurden. Auf die
Tilgungsleistungen gibt es die Grundzulage von 154
Euro sowie Kinderzulagen von je 185 (nach 2007
Geborene: 300) Euro. Die Gelder werden von der
Zulagenstelle direkt an den Anbieter überwiesen, der
diese dem betreffenden Darlehensvertrag gutschreibt.
Die Zulagen fungieren damit als Sondertilgung; in
diesem Umfang reduziert sich also die Darlehensschuld.
Gutverdiener können auch noch einen
Sonderausgabenabzug für die entsprechenden
Tilgungsleistungen einschließlich Zulagen in Anspruch
nehmen.

WohnförderkontoWohnförderkonto

Die geförderten Tilgungsbeiträge und die hierfür
gewährten Zulagen werden in einem Wohnförderkonto
erfasst. Dieser Wert ist die Grundlage für die spätere
nachgelagerte Besteuerung. Der in das
Wohnförderkonto eingestellte Betrag wird in der
Ansparphase um jährlich zwei Prozent erhöht. Ab
Beginn der Auszahlungsphase erfolgt jedoch keine
Erhöhung mehr, dafür wird der Saldo des
Wohnförderkontos entweder als Einmalbetrag mit 30
Prozent Abschlag oder verteilt bis zum 85. Lebensjahr
besteuert.

Wird die Selbstnutzung der geförderten Wohnung
aufgegeben, handelt es sich grundsätzlich um eine
schädliche Verwendung. Dann erfolgt eine unmittelbare
Besteuerung des Stands des Wohnförderkontos.

Will der Zulageberechtigte die Tilgungsförderung in
Anspruch nehmen, hat er gegenüber seinem Anbieter
die wohnungswirtschaftliche Verwendung nachzuweisen.
Für die geleisteten Tilgungsbeträge beantragt der
Anbieter für den Sparer die Altervorsorgezulage.
Außerdem stellt er die für die
Einkommensteuerveranlagung erforderliche
Bescheinigung aus und stellt die geförderten Beträge in
das Wohnförderkonto ein.

Alle Förderberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, erhalten einmalig eine um 200
Euro erhöhte Grundzulage. Dieser Berufseinsteiger-
Bonus wird erstmals für Beitragsjahre ab 2008 gewährt.
Ein separater Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Der
Bonus wird automatisch bei Beantragung der
Altersvorsorgezulage gewährt.

Tipp »                  Alle Förderberechtigten, die das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten
einmalig eine um 200 Euro erhöhte Grundzulage. Dieser
Berufseinsteiger-Bonus wird erstmals für Beitragsjahre
ab 2008 gewährt. Ein separater Antrag ist hierfür nicht
erforderlich. Der Bonus wird automatisch bei
Beantragung der Altersvorsorgezulage gewährt.
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Angestellte

Arbeitnehmerpauschbetrag:
Ansatz auch bei geringen
Kosten
(Val) Angestellte haben einen Rechtsanspruch auf den
vollen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von derzeit 920 Euro
jährlich, auch wenn tatsächlich keine oder nur geringe
Werbungskosten anfallen. Das hat der Bundesfinanzhof
in einem aktuellen Urteil klargestellt (VIII R 76/05). Eine
Kürzung kommt nur in Betracht, wenn die
Lohneinnahmen im Jahr unter 920 Euro liegen. Denn
durch den Pauschbetrag darf es nicht zu negativen
Einkünften kommen.

Im zugrunde liegenden Fall war ein Angestellter
zusätzlich auch noch freiberuflich als Rechtsanwalt tätig.
Hier stellte sich das Problem, dass Aufwendungen wie
Fachliteratur, Porto, Telefon oder Bürobedarf nicht
gezielt einer der beiden Einkunftsarten zuzuordnen sind,
es also keine klare Trennung gibt. Dann muss zwischen
Werbungskosten und Betriebsausgaben aufgeteilt
werden. Liegen die danach zugeordneten
Werbungskosten unter dem Pauschbetrag, wird der in
voller Höhe angesetzt und die restlichen
Betriebsausgaben wirken in voller Höhe mindernd auf
den Gewinn der Kanzlei.

Damit dies aber Berufstätigen nicht die Möglichkeit
eröffnet, eine beliebige Bestimmung zu treffen und
sämtliche Aufwendungen als Betriebsausgaben geltend
zu machen und dann noch zusätzlich den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag zu erhalten, muss eine strikte Aufteilung
der Aufwendungen vorgenommen werden. Hängen
diese nicht ausschließlich mit einer Einkunftsart
zusammen, kommt eine Trennung über eine Schätzung
in Betracht. Das gilt nicht nur für Anwälte wie im
Ausgangsfall, sondern auch für den angestellten
Krankenhausarzt, der in der Klinik zugleich
Privatpatienten als Freiberufler behandelt.

Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob in den geltend
gemachten Betriebsausgaben auch Werbungskosten
enthalten sind. Bei gemischten Aufwendungen ist dann
ein Teil den Werbungskosten zuzuordnen. Liegen diese
anschließend unter dem Pauschbetrag, wird dieser
berücksichtigt. Der um die Werbungskosten bereinigte
Teil der Betriebsausgaben wird dann bei der
Gewinnermittlung abgezogen. Eindeutig trennbar sind
nach Auffassung der Richter Fahrtaufwendungen oder
Versicherungsleistungen etwa für die Berufshaftpflicht.
Sofern die Werbungskosten ohnehin über der Pauschale
liegen, kann die Verteilung der Kosten eher großzügiger
ausfallen. Denn bei beiden Einkunftsarten wirken sie
dann steuermindernd und der Freiberufler zahlt auch
keine Gewerbesteuer.

Job-Ticket: Verbilligter Bezug
kann steuerfrei bleiben
(Val) Arbeitgeber können ihrer Belegschaft monatlich
Sachzuwendungen in Höhe von bis zu 44 Euro steuerfrei
zukommen lassen. Denn insoweit gibt es eine
Freigrenze, die nur bei einem Sachbezug und nicht bei
einem Barzuschuss gilt. Im Zusammenhang mit Job-
Tickets liegt ein Sachbezug nur dann vor, wenn der
Arbeitgeber die Fahrkarte vom Verkehrsunternehmen
erwirbt und verbilligt an seinen Arbeitnehmer abgibt.
Diese Verbilligung bleibt im Ergebnis steuerfrei, wenn sie
unter Einbeziehung weiterer zu berücksichtigender
Sachbezüge monatlich 44 Euro nicht überschreitet. Die
Finanzbehörde in Hamburg hat sich aktuell in einem
Schreiben zu dieser Problematik geäußert und drei
praxisrelevante Fälle dargestellt (52 - S 2334 - 057/06)

1. Der Arbeitgeber schließt für mehrere Arbeitnehmer
über einen Vertriebspartner des Verkehrsunternehmens
ein Großkundenabonnement ab. Nach den
Tarifbestimmungen ist der Arbeitgeber verpflichtet,
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn eine
Beteiligung am tariflichen Fahrgeld von monatlich zehn
Euro je Arbeitnehmer zu leisten. Der verbleibende
Betrag wird vom Nettoarbeitslohn der Arbeitnehmer
einbehalten, der Gesamtbetrag an den Vertriebspartner
abgeführt. Lösung: Unter der Voraussetzung, dass die
Arbeitnehmer keine weiteren Sachbezüge erhalten, die
insgesamt die Freigrenze überschreiten, bleibt der
geldwerte Vorteil von zehn Euro aus der verbilligten
Abgabe des Job-Tickets steuerfrei.

2. Der Arbeitgeber erwirbt für einen Arbeitnehmer eine
Monatskarte und behält einen gegenüber dem Kaufpreis
verminderten Betrag vom Nettoarbeitslohn ein. Lösung:
Auch in diesem Fall bleibt der geldwerte Vorteil aus der
verbilligten Überlassung der Monatskarte steuerfrei,
wenn er mit anderen begünstigten Sachbezügen nicht
mehr als 44 Euro beträgt.

3. Ein Arbeitnehmer hat mit einem
Verkehrsunternehmen ein Monatskarten-Abonnement
abgeschlossen. Der Arbeitgeber zahlt ihm hierfür einen
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monatlichen Zuschuss. Lösung: Es handelt es sich um
Bararbeitslohn, auf den die Freigrenze nicht anwendbar
ist, da der Arbeitgeber einen Zuschuss unmittelbar an
den Arbeitnehmer leistet. Er ist deshalb voll als
Arbeitslohn steuerpflichtig.

Entfernungspauschale: Nur die
Straßenkilometer zählen
(Val) Fährt ein Arbeitnehmer umweltbewusst und
entspannt mit dem Fahrrad zum Bahnhof und
anschließend mit dem Zug zur Arbeit und abends auf
dem gleichen Weg wieder zurück, so kann er dennoch
nur die Entfernungspauschale für die kürzeste
Straßenverbindung zwischen Wohnung und Büro mit der
Entfernungspauschale absetzen. Das hat jetzt
rechtskräftig das Finanzgericht München entschieden
(10 K 2680/07). Denn die Straßenentfernung ist
unabhängig davon zugrunde zu legen, ob der Pendler
Teile der Strecke mit dem Fahrrad oder öffentlichen
Verkehrsmitteln zurücklegt.

So findet zum Beispiel keine Addition der tatsächlich
zurückgelegten Strecken statt, wenn der Berufstätige
zunächst zu seinem Fahrrad geht, damit zum Bahnhof
fährt und anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln
seine Arbeitsstätte erreicht. Das Gesetz unterscheidet
insoweit nur zwischen kürzester und verkehrsgünstigerer
Straßenverbindung, nicht dagegen ist der Ansatz einer
günstigeren anderen Rad- oder Schienenverbindung
möglich.
Diese Einschränkung verletzt nach Ansicht der
bayerischen Richter auch nicht das Gebot des
Leistungsfähigkeitsprinzips. Denn laut Gesetz steht es
Arbeitnehmern frei, ob sie mit dem eigenen Fahrzeug
oder öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln. Dies hat
sogar den Vorteil, dass Fußgänger und Radler die
Entfernungspauschale in Anspruch nehmen können,
auch wenn ihre tatsächlichen Kosten deutlich darunter
liegen.

Laut Gesetz ist für die Bestimmung der Entfernung die
kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und
Arbeit maßgebend. Es darf jedoch eine längere Strecke

zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich
verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird.
Dabei unterscheidet die Vorschrift insoweit nur zwischen
kürzester und verkehrsgünstigerer Straßenverbindung,
nicht dagegen unter dem Aspekt günstigerer Rad- oder
Schienenverbindung.

Eine von der kürzesten Straßenverbindung abweichende
Strecke ist verkehrsgünstiger, wenn der Arbeitnehmer
die regelmäßige Arbeitsstätte hierdurch trotz
gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel schneller
und pünktlicher erreicht. Dabei ist eine Umwegstrecke
bei einer täglichen Zeitersparnis von nur 31 Minuten als
offensichtlich verkehrsgünstiger einzuordnen, hat jüngst
das Finanzgericht Düsseldorf entschieden (1 K 3285/06
E).

Werbungskosten: Extra für den
Fiskus aufgenommen, spart
ein Kredit keine Steuern
(Val) Muss ein Steuerzahler ein Darlehen aufnehmen,
um die Steuernachzahlung ausgleichen zu können, die
das Finanzamt von ihm fordert, so kann er die auf den
Kredit entfallenden Zinsen nicht als - Steuern sparende -
Werbungskosten berücksichtigen. Das Niedersächsische
Finanzgericht entschied, dass auch solche Zinsen
«privat veranlasst» sind und deswegen nicht dabei
helfen können, Steuern zu sparen.

Niedersächsisches Finanzgericht, 12 K 645/04
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Familie und Kinder

Abfindung von Unterhalts-
ansprüchen: Kann nur
eingeschränkt steuerlich
berücksichtigt werden
(Val) Vereinbaren Ehegatten im Zusammenhang mit
einer Scheidung statt laufender Unterhaltszahlungen
eine einmalige Abfindung, kann der
unterhaltsverpflichtete Ehegatte den Abfindungsbetrag
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht als
außergewöhnliche Belastung nach § 33
Einkommensteuergesetz (EStG), sondern nur
betragsmäßig begrenzt nach § 33a EStG oder im Wege
des Realsplittings (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG) abziehen.

Beim Realsplitting können Unterhaltszahlungen mit
Zustimmung des Unterhaltsempfängers bis zu 13.805
Euro im Kalenderjahr als Sonderausgaben berücksichtigt
werden; der Empfänger hat die Unterhaltszahlungen
aber als sonstige Einkünfte zu versteuern. Stattdessen
können Unterhaltsleistungen an den geschiedenen
Ehepartner bis zu 7.680 Euro im Kalenderjahr nach §
33a EStG als außergewöhnliche Belastung geltend
gemacht werden. Eine Zustimmung des unterhaltenen
Ehegatten ist hierfür nicht erforderlich. Voraussetzung ist
jedoch, dass er über ein nur geringes Vermögen verfügt;
seine Einkünfte und Bezüge mindern den abziehbaren
Höchstbetrag. Nur Leistungen, mit denen kein typischer
Unterhaltsbedarf, sondern ein besonderer und
außergewöhnlicher Bedarf abgedeckt wird, können ohne
betragsmäßige Beschränkung nach § 33 EStG
abgezogen werden, soweit sie die - nach einem
Prozentsatz des Gesamtbetrags der Einkünfte
berechnete - zumutbare Belastung überschreiten. Die
Entscheidung, ob beschränkt abziehbare typische
Unterhaltsleistungen oder der Höhe nach unbeschränkt
zu berücksichtigende Zahlungen zur Deckung eines
außergewöhnlichen Bedarfs vorliegen, richtet sich nach
dem Urteil des BFH nur nach dem Anlass und der
Zweckbestimmung der Leistungen. Nicht entscheidend
ist, ob laufend gezahlt wird oder die Unterhaltsansprüche
des geschiedenen Ehegatten in einer Summe
abgefunden werden.

Im Streitfall hatte der Kläger im Zusammenhang mit der
Scheidung an seine Ehefrau fast 1,5 Millionen Mark
gezahlt. Er machte geltend, in dieser Höhe zur
Abfindung ihrer Unterhaltsansprüche verpflichtet
gewesen zu sein, und wollte den gesamten Betrag bei
der Ermittlung seines zu versteuernden Einkommens
abziehen. Dies lehnte der BFH ab, weil die
Abfindungszahlung für den typischen Unterhaltsbedarf
der ehemaligen Ehefrau geleistet worden war.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.06.2008, III R 57/05

Erbschaftsteuer: Nachweis
geringerer Preise ohne
Nutzungsrechte
(Val) Dem Finanzamt darf der wahre Hauswert jederzeit
abweichend von pauschalen Berechnungen präsentiert
werden. Dabei sind Bürger grundsätzlich frei in der Wahl
der Mittel und können den Nachweis durch Vorlage
eines Gutachtens des örtlich zuständigen
Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für
die Bewertung von Grundstücken sowie durch einen
zeitnah erzielten Kaufpreis erbringen. Nach einem
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs darf hierbei aber
nicht die die Belastung mit Nutzungsrechten mindernd
berücksichtigt werden (II R 71/05). Sofern beispielsweise
Nießbrauchs- und Wohnrechte in ein
Sachverständigengutachten eingeflossen sind, kann
dieser Nachweis nicht zur Feststellung eines niedrigeren
Werts führen. Dann war die Arbeit umsonst und die
Kosten für das Gutachten wurden vergeblich
aufgewendet.

Die vielfach unbekannte Nachweismethode für Erben
und Beschenkte wird in Kürze noch stärker in den
Vordergrund rücken, obwohl sie derzeit schon zur
geringen Steuerlast führen kann. Landläufig wird zwar
stets davon ausgegangen, dass Immobilien immer nur
mit rund der Hälfte ihres wahren Wertes in die
Steuerrechnung eingehen, was Karlsruhe jüngst als
verfassungswidrig eingestuft hatte. Dennoch ergibt sich
in einer Reihe von Fällen sogar ein zu hoher Ansatz.
Hierzu wird es ab 2009 viel öfters kommen, wenn das
neue Erbschaftsteuerrecht Immobilien mit dem aktuellen
Marktpreis ansetzt. Denn die hierbei auf dem Tisch
liegenden Rechengrößen Sachwertverfahren für kleine
und Miethochrechnung für große Objekte werden immer
wieder zu ungerechtfertigten Auswüchsen nach oben
führen. Daher ist zu erwarten, dass hier Steuerzahler
verstärkt gegensteuern müssen, um die Ergebnisse
nach unten zu drücken. Der Gegenbeweis gelingt durch
ein Gutachten, entweder vom Sachverständigen für die
Bewertung von Grundstücken oder vom örtlich
zuständigen Gutachterausschusses. Nicht akzeptiert
werden hingegen von Wirtschaftsprüfern oder
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